
  
 

  
 

 
 

In der 

der außerordentlichen Hauptversammlung 

der 

Fonterelli SPAC 4 AG 

 

mit dem Sitz in München, Amtsgericht München HRB 297827 („Gesellschaft“) 

 

wurden am 13. Mai 2026 folgende Beschlüsse gefasst. 

 

 

TOP 1:  Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft 

gegen Sacheinlagen sowie entsprechende Änderung der Satzung der 

Gesellschaft 

 

1.  Das Grundkapital der Gesellschaft, auf das keine Einlagen ausstehen, wird um einen 

Betrag von EUR 2.250.000,00 gegen Sacheinlagen erhöht, und zwar durch Ausgabe 

von 2.250.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien, jeweils mit einem 

anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 („Neue Aktien“).  

2. Die Neuen Aktien werden zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Neue Aktie und mit 

Gewinnberechtigung ab Beginn des bei Eintragung der Durchführung der 

Kapitalerhöhung in das Handelsregister der Gesellschaft laufenden Geschäftsjahres 

ausgegeben. Der Gesamtausgabebetrag beträgt EUR 2.250.000,00. 

3. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen. Zur Zeichnung der 

2.250.000 Neuen Aktien werden sämtliche Gesellschafter der Aqarios GmbH mit Sitz in 

München (AG München HRB 266522; „Aqarios GmbH“) zugelassen mit der Maßgabe, 

dass diese als Gegenleistung sämtliche 597.923 Geschäftsanteile mit den laufenden 

Nummern 1 bis 597.923 im Nennbetrag von jeweils EUR 1,00 und im Gesamtnennbetrag 

von insgesamt EUR 597.923,00 an der Aqarios GmbH als Sacheinlage in die 

Gesellschaft einbringen. 

4. Soweit der Einbringungswert der vorgenannten einzubringenden Sacheinlagen den 

Ausgabebetrag der hierfür gewährten Aktien übersteigt, ist die Differenz in die 

Kapitalrücklage der Gesellschaft gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB einzustellen. 

5. Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer 

Durchführung, insbesondere die weiteren Bedingungen für die Ausgabe der Neuen 

Aktien, festzusetzen. Die Kosten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung trägt die 

Gesellschaft. 

6. § 7.1 und 7.2 der Satzung der Gesellschaft werden mit Wirkung auf den Zeitpunkt der 

Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung wie folgt neu gefasst: 
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„7.1 Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 2.500.000,00. 

7.2 Das Grundkapital ist eingeteilt in 2.500.000 Stückaktien (Aktien ohne 

Nennbetrag).“ 

 

TOP 2: Beschlussfassung über die Zustimmung zum Einbringungsvertrag zwischen 

der Gesellschaft und den Gesellschaftern der Aquarios GmbH als 

Nachgründungsvertrag im Sinne des § 52 AktG 

 

 

TOP 3: Beschlussfassung über die Anpassung des Unternehmensgegenstands sowie 

entsprechende Satzungsänderung 

 

§ 3.1 und 3.2 der Satzung der Gesellschaft werden wie folgt neu gefasst: 

 

„3.1 Gegenstand des Unternehmens sind Forschung, Entwicklung, Konzeption, 

Implementierung, Vermarktung und Betrieb von IT-Diensten einschließlich Beratungs- 

und Schulungstätigkeiten im IT-Bereich insbesondere für das Quantencomputing und 

die Verwaltung, der Erwerb, die Entwicklung und die Veräußerung von Beteiligungen an 

Unternehmen im In- und Ausland, insbesondere aus dem Bereich Quantencomputing.  

 

3.2 Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen und alle Maßnahmen zu 

ergreifen, die mit dem Unternehmensgegenstand zusammenhängen oder ihm 

unmittelbar oder mittelbar förderlich erscheinen. Sie kann dazu auch im In- und Ausland 

Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmen gründen und erwerben oder sich 

an ihnen beteiligen. Ferner ist die Gesellschaft berechtigt, auf sämtlichen unter Absatz 

1 genannten Geschäftsbereichen selbst tätig zu werden oder solche Aufgaben 

verbundenen Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG zu übertragen. Die Gesellschaft 

kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, unter einheitlicher Leitung 

zusammenfassen und Unternehmensverträge mit ihnen schließen.“ 

 

TOP 4: Beschlussfassung über die Umfirmierung sowie entsprechende 

Satzungsänderung 

 

Die Firma der Gesellschaft wird in „Aqarios Quantum Technologies AG“ geändert und § 1 

der Satzung wird entsprechend wie folgt neu gefasst: 

„§ 1 

Firma 

Die Gesellschaft führt die Firma Aqarios Quantum Technologies AG.“ 
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TOP 5: Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals 

(Genehmigtes Kapital 2026) mit der Ermächtigung zum Ausschluss des 

Bezugsrechts sowie entsprechende Satzungsänderung 

 

1. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 12. Mai 2031 

das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 

EUR 1.250.000,00 durch Ausgabe von bis zu 1.250.000 neuen auf den Inhaber 

lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes 

Kapital 2026). 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats zu bestimmen, dass 

die neuen Aktien gemäß § 186 Abs. 5 AktG von einem in § 186 Abs. 5 AktG genannten 

Institut oder Unternehmen, für das dies zulässig ist, mit der Verpflichtung übernommen 

werden sollen, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).  

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 

auszuschließen, 

− um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen; 

− bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zum (auch mittelbaren) Erwerb von 

Unternehmen, von Unternehmensteilen oder einer Beteiligung an einem 

Unternehmen, von sonstigen wesentlichen Betriebsmitteln oder sonstigen 

Vermögensgegenständen, einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft; 

− bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der Aktien 

den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet und die unter Ausschluss des 

Bezugsrechts nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien insgesamt 

20 % des Grundkapitals nicht überschreiten; beim Gebrauchmachen dieser 

Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist 

der Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund anderer Ermächtigungen nach § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG zu berücksichtigen; 

− soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern von im Zeitpunkt der Ausnutzung des 

Genehmigten Kapitals 2026 umlaufenden Wandel- und/oder Optionsrechten bzw. 

einer Wandlungspflicht aus von der Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften 

bereits begebenen oder künftig zu begebenden Wandel- und/oder 

Optionsschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang 

einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung der Wandel- und/oder Optionsrechte 

bzw. nach Erfüllung einer Wandlungspflicht als Aktionäre zustehen würde; 

− um im Rahmen von Aktienbeteiligungs- oder anderen aktienbasierten 

Programmen Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft, Mitgliedern des 

Vertretungsorgans von verbundenen Unternehmen oder Arbeitnehmern der 

Gesellschaft oder von verbundenen Unternehmen neue Aktien zu gewähren. 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der 

Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe sowie die weiteren Einzelheiten 
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der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. Dabei kann die 

Gewinnberechtigung der neuen Aktien auch abweichend von § 60 Abs. 2 AktG 

ausgestaltet werden; die neuen Aktien können insbesondere auch mit 

Gewinnberechtigung ab Beginn des ihrer Ausgabe vorangehenden Geschäftsjahres 

ausgestattet werden, wenn im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien ein 

Gewinnverwendungsbeschluss der Hauptversammlung über den Gewinn dieses 

Geschäftsjahres noch nicht gefasst worden ist. 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder 

teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals entsprechend der jeweiligen 

Ausnutzung des genehmigten Kapitals und, falls das genehmigte Kapital bis zum 5. Mai 

2031 nicht oder nicht vollständig ausgenutzt worden sein sollte, nach Ablauf der 

Ermächtigungsfrist anzupassen. 

2. § 7 der Satzung der Gesellschaft wird entsprechend um folgenden Abs. 3 ergänzt: 

„7.3 Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 12. Mai 

2031 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um insgesamt bis 

zu EUR 1.250.000,00 durch Ausgabe von bis zu 1.250.000 neuen auf den Inhaber 

lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen 

(Genehmigtes Kapital 2026). 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats zu bestimmen, 

dass die neuen Aktien gemäß § 186 Abs. 5 AktG von einem in § 186 Abs. 5 AktG 

genannten Institut oder Unternehmen, für das dies zulässig ist, mit der 

Verpflichtung übernommen werden sollen, sie den Aktionären zum Bezug 

anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).  

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 

auszuschließen, 

− um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen; 

− bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zum (auch mittelbaren) Erwerb 

von Unternehmen, von Unternehmensteilen oder einer Beteiligung an einem 

Unternehmen, von sonstigen wesentlichen Betriebsmitteln oder sonstigen 

Vermögensgegenständen, einschließlich Forderungen gegen die 

Gesellschaft; 

− bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der 

Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet und die unter 

Ausschluss des Bezugsrechts nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen 

Aktien insgesamt 20 % des Grundkapitals nicht überschreiten; beim 

Gebrauchmachen dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist der Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund 

anderer Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu berücksichtigen; 

− soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern von im Zeitpunkt der 

Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2026 umlaufenden Wandel- 
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und/oder Optionsrechten bzw. einer Wandlungspflicht aus von der 

Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften bereits begebenen oder 

künftig zu begebenden Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 

ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen 

nach Ausübung der Wandel- und/oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung 

einer Wandlungspflicht als Aktionäre zustehen würde; 

−  um im Rahmen von Aktienbeteiligungs- oder anderen aktienbasierten 

Programmen Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft, Mitgliedern des 

Vertretungsorgans von verbundenen Unternehmen oder Arbeitnehmern der 

Gesellschaft oder von verbundenen Unternehmen neue Aktien zu gewähren. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt 

der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe sowie die weiteren 

Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. Dabei kann 

die Gewinnberechtigung der neuen Aktien auch abweichend von § 60 Abs. 2 AktG 

ausgestaltet werden; die neuen Aktien können insbesondere auch mit 

Gewinnberechtigung ab Beginn des ihrer Ausgabe vorangehenden 

Geschäftsjahres ausgestattet werden, wenn im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen 

Aktien ein Gewinnverwendungsbeschluss der Hauptversammlung über den 

Gewinn dieses Geschäftsjahres noch nicht gefasst worden ist. 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder 

teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals entsprechend der 

jeweiligen Ausnutzung des genehmigten Kapitals und, falls das genehmigte 

Kapital bis zum 12. Mai 2031 nicht oder nicht vollständig ausgenutzt worden sein 

sollte, nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen.“ 

3. Der Vorstand wird angewiesen, diese Satzungsänderung so zum Handelsregister 

anzumelden, dass diese Satzungsänderung erst nach der Eintragung der unter 

Tagesordnungspunkt 1 vorgeschlagenen Sachkapitalerhöhung in das Handelsregister 

eingetragen wird. 

TOP 6 Beschlussfassung über die Schaffung einer Ermächtigung zur Ausgabe von 

Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum 

Ausschluss des Bezugsrechts, die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals 

(Bedingtes Kapital 2026) sowie über die entsprechende Änderung der Satzung 

1. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 12. Mai 2031 

einmalig oder mehrmalig auf den Inhaber lautende Wandel- und/oder 

Optionsschuldverschreibungen (nachstehend gemeinsam „Schuldverschreibungen") 

im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 2.000.000,00 mit einer Laufzeit von längsten 20 

Jahren zu begeben und den Inhabern der Schuldverschreibungen Wandlungs- bzw. 

Optionsrechte auf insgesamt bis zu 1.250.000 neue, auf den Inhaber lautende 

Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von 

insgesamt bis zu EUR 1.250.000,00 nach näherer Maßgabe der Wandel- bzw. 

Optionsanleihebedingungen zu gewähren. Die Schuldverschreibungen können einmalig 
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oder mehrmalig, insgesamt oder in Teilen sowie auch gleichzeitig in verschiedenen 

Tranchen begeben werden. 

Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die Schuldverschreibungen zu. 

Das gesetzliche Bezugsrecht kann auch in der Weise eingeräumt werden, dass die 

Schuldverschreibungen von einem Kreditinstitut oder einem nach § 186 Abs. 5 Satz 1 

AktG gleichgestellten Institut mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den 

Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auf die Schuldverschreibungen mit 

Wandlungs- oder Optionsrecht auf Aktien der Gesellschaft ganz oder teilweise 

auszuschließen, 

a) sofern die Schuldverschreibungen gegen Barleistung ausgegeben werden und so 

ausgestattet sind, dass ihr Ausgabepreis ihren nach anerkannten 

finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert nicht 

wesentlich unterschreitet; dies gilt jedoch nur insoweit, als die zur Bedienung der 

dabei begründeten Options- und/oder Wandlungsrechte und -pflichten 

auszugebenden Aktien insgesamt 20 Prozent des Grundkapitals nicht 

überschreiten. Beim Gebrauchmachen dieser Ermächtigung zum Ausschluss des 

Bezugsrechts nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist der Ausschluss des Bezugsrechts 

aufgrund anderer Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu 

berücksichtigen; 

b) sofern die Schuldverschreibungen an den Vorstand und an Führungskräfte der 

Gesellschaft oder mit ihr verbundenen Unternehmen im Rahmen von 

Beteiligungsprogrammen ausgegeben werden; 

b) um den Inhabern von Wandlungs-/Optionsrechten auf Aktien der Gesellschaft zum 

Ausgleich von Verwässerungen Bezugsrechte in dem Umfang zu gewähren, wie 

sie ihnen nach Ausübung dieser Rechte zustünden; 

c) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. 

Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen erhalten die Inhaber der 

Wandelschuldverschreibungen das Recht, ihre Wandelschuldverschreibungen nach 

näherer Maßgabe der Wandelanleihebedingungen in Aktien der Gesellschaft 

umzutauschen. Der anteilige Betrag am Grundkapital der bei Wandlung auszugebenden 

Aktien darf den Nennbetrag der Wandelschuldverschreibungen nicht übersteigen. Das 

Umtauschverhältnis ergibt sich aus der Division des Nennbetrages einer 

Wandelschuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine Aktie der 

Gesellschaft. Das Umtauschverhältnis kann sich auch durch Division des unter dem 

Nominalbetrag liegenden Ausgabebetrags einer Wandelschuldverschreibung durch den 

festgelegten Wandlungspreis für eine Aktie der Gesellschaft ergeben. Es kann 

vorgesehen werden, dass das Umtauschverhältnis variabel und der Wandlungspreis 

innerhalb einer festzulegenden Bandbreite in Abhängigkeit von der Entwicklung des 

Aktienkurses während der Laufzeit oder während eines bestimmten Zeitraums innerhalb 

der Laufzeit festgesetzt wird. Das Umtauschverhältnis kann in jedem Fall auf eine ganze 

Zahl auf- oder abgerundet werden; ferner kann eine in bar zu leistende Zuzahlung 
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festgelegt werden. Im Übrigen kann vorgesehen werden, dass Spitzen zusammengelegt 

und/oder in Geld ausgeglichen werden. 

Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen wird bzw. werden jeder 

Optionsschuldverschreibung eine oder mehrere Optionsschein(e) beigefügt, der bzw. 

die den Inhaber nach näherer Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden 

Optionsbedingungen zum Bezug von Aktien der Gesellschaft berechtigt bzw. 

berechtigen. Der anteilige Betrag am Grundkapital der je Optionsschuldverschreibung 

zu beziehenden Aktien darf den Nennbetrag der Optionsschuldverschreibungen nicht 

übersteigen. Soweit sich Bruchteile von Aktien ergeben, kann vorgesehen werden, dass 

diese Bruchteile nach Maßgabe der Wandel- bzw. Optionsanleihebedingungen, 

gegebenenfalls gegen Zuzahlung, zum Bezug ganzer Aktien aufaddiert werden können. 

Die jeweiligen Schuldverschreibungsbedingungen können auch eine Wandlungs- bzw. 

Optionspflicht zum Ende der Laufzeit oder zu einem früheren Zeitpunkt begründen. 

Schließlich können die Schuldverschreibungsbedingungen vorsehen, dass im Falle der 

Wandlung bzw. Optionsausübung die Gesellschaft dem Wandlungs- bzw. 

Optionsberechtigten nicht Aktien der Gesellschaft gewährt, sondern den Gegenwert in 

Geld zahlt. Ferner können die jeweiligen Schuldverschreibungsbedingungen festlegen, 

dass im Falle der Wandlung bzw. Optionsausübung auch eigene Aktien der Gesellschaft 

gewährt werden können. 

Der jeweils festzusetzende Wandlungs- bzw. Optionspreis für eine Aktie der 

Gesellschaft (Bezugspreis) muss unter Berücksichtigung der Interessen der 

Gesellschaft angemessen sein und wird durch den Vorstand bzw. bei Ausgabe von 

Schuldverschreibungen an Vorstandsmitglieder durch den Aufsichtsrat festgelegt.  §§ 9 

Abs. 1, 199 Abs. 2 AktG bleiben unberührt.  

Sofern während der Laufzeit einer Schuldverschreibung Verwässerungen des 

wirtschaftlichen Werts der bestehenden Wandlungs- oder Optionsrechte eintreten und 

dafür keine Bezugsrechte als Kompensation eingeräumt werden, werden die 

Wandlungs- oder Optionsrechte – unbeschadet des geringsten Ausgabebetrags gemäß 

§ 9 Abs. 1 AktG – wertwahrend angepasst, soweit die Anpassung nicht bereits durch 

Gesetz zwingend geregelt ist. In jedem Fall darf der anteilige Betrag des Grundkapitals 

der je Schuldverschreibung zu beziehenden auf den Inhaber lautenden Stückaktien den 

Nennbetrag pro Schuldverschreibung nicht überschreiten.  

Statt einer Anpassung des Wandlungs- bzw. Optionspreises kann nach näherer 

Bestimmung der Bedingungen der Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibungen auch 

die Zahlung eines entsprechenden Betrages in Geld durch die Gesellschaft bei 

Ausübung des Wandlungs- bzw. Optionsrechts oder bei der Erfüllung der Wandlungs- 

bzw. Optionspflicht vorgesehen werden. Die Schuldverschreibungsbedingungen können 

darüber hinaus für den Fall der Kapitalherabsetzung oder anderer außerordentlicher 

Maßnahmen bzw. Ereignisse eine Anpassung der Wandlungs- bzw. Optionsrechte bzw. 

-pflichten vorsehen. 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 

Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Wandel- und/oder 
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Optionsschuldverschreibungen, insbesondere Zinssatz, Ausgabekurs, Laufzeit und 

Stückelung, Wandlungs- bzw. Optionspreis und den Wandlungs- bzw. Optionszeitraum, 

festzusetzen. 

2) Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu EUR 1.250.000,00 durch Ausgabe von 

bis zu 1.250.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht 

(Bedingtes Kapital 2026). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien 

an die Inhaber von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen, die gemäß 

vorstehender Ermächtigung begeben werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur 

insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Wandel- und/oder 

Optionsschuldverschreibungen, die auf der Grundlage der Ermächtigung der 

Hauptversammlung vom 13. Mai 2026 von der Gesellschaft bis zum 12. Mai 2031 

begeben werden, von ihrem Wandlungs- bzw. Optionsrecht Gebrauch machen oder 

Wandlungs- oder Optionspflichten aus solchen Schuldverschreibungen erfüllt werden 

und soweit nicht andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. Die neuen 

Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von 

Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder durch Erfüllung von Wandlungs- oder 

Optionspflichten entstehen, am Gewinn teil. 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 

Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Der 

Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen 

Ausnutzung des bedingten Kapitals anzupassen. 

3 § 7 der Satzung der Gesellschaft wird entsprechend um folgenden Abs. 4 ergänzt 

„7.4 Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 1.250.000,00 durch Ausgabe 

von bis zu 1.250.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht 

(Bedingtes Kapital 2026). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit 

durchgeführt, wie die Inhaber von Wandel- und/oder 

Optionsschuldverschreibungen, die auf der Grundlage der Ermächtigung der vom 

13. Mai 2026 von der Gesellschaft bis zum 12. Mai 2031 begeben werden, von 

ihrem Wandlungs- bzw. Optionsrecht Gebrauch machen oder Wandlungs- oder 

Optionspflichten aus solchen Schuldverschreibungen erfüllt werden und soweit 

nicht andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. Die neuen Aktien 

nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von 

Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder durch Erfüllung von Wandlungs- oder 

Optionspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der 

bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die 

Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des bedingten 

Kapitals anzupassen.“ 

4 Der Vorstand wird angewiesen, diese Satzungsänderung so zum Handelsregister 

anzumelden, dass diese Satzungsänderung erst nach der Eintragung der unter 

Tagesordnungspunkt 1 vorgeschlagenen Sachkapitalerhöhung in das Handelsregister 

eingetragen wird. 
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TOP 7: Beschlussfassung über die Wahl neuer Aufsichtsratsmitglieder 

 

Die Aufsichtsratsmitglieder Justus Linker und Wolfgang Weilermann haben jeweils mit 

Wirkung zum Ablauf der außerordentlichen Hauptversammlung am 13. Mai 2026 ihre 

Ämter als Mitglied des Aufsichtsrats niedergelegt. Es sind deshalb Neuwahlen von zwei 

Mitgliedern des Aufsichtsrats erforderlich.  

 

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß §§ 95 Satz1, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 

AktG sowie § 13.1 der Satzung der Gesellschaft aus drei Mitgliedern, die von der 

Hauptversammlung gewählt werden. 

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, 

 

1. Herrn Dr. Thomas Gabor, Research Fellow, wohnhaft in 80469 München,  

 

2. Herrn Dr. Sebastian Feld, Assistant Professor, Delft University of Technology, 

wohnhaft in 2623LN Delft, Niederlande, 

 

jeweils mit Wirkung ab Beendigung dieser außerordentlichen Hauptversammlung bis 

zum Ende der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr zum 

31. Dezember 2029 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen.  

 

 

TOP 8: Beschlussfassung über die Festlegung der Vergütung für der 

Aufsichtsratsmitglieder 

 

1.  Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält eine feste, nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare, 

Vergütung von jährlich EUR 3.500,00. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält eine 

Vergütung von jährlich EUR 8.000,00. Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat nicht 

während eines vollen Geschäftsjahres angehört haben, erhalten die Vergütung für das 

Geschäftsjahr, in welchem die Aufsichtsratszugehörigkeit beginnt und/oder endet, 

zeitanteilig. Gleiches gilt, wenn ein Geschäftsfeld ein volles Kalenderjahr umfasst. 

2. Die Gesellschaft erstattet jedem Aufsichtsratsmitglied die ihm erwachsenden Auslagen 

sowie die auf seine Bezüge entfallende Umsatzsteuer, soweit sie berechtigt sind, der 

Gesellschaft die Umsatzsteuer gesondert in Rechnung zu stellen und dieses Recht 

ausüben. 

3. Die Versicherungsprämie für eine von der Gesellschaft für die Mitglieder des Aufsichtsrats 

abzuschließende Vermögensschadenshaftpflichtversicherung (sog. D&O-Versicherung) 

wird von der Gesellschaft getragen. 
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4. Die mit Wirkung zur Beendigung dieser Hauptversammlung ausscheidenden Mitglieder 

des Aufsichtsrats erhalten für ihre Tätigkeit jeweils eine einmalige Vergütung i.H.v. EUR 

1.000,00. 
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